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Wichtige Informationen zu Maßnahmen
gegen die Ausbreitung des Corona-Virus

Für alle Fragen rund um das Corona-Virus ist
die Telefon-Hotline der Stadt Mannheim un-
ter der Telefonnummer 0621/293-2253 zu er-
reichen. Fortlaufend aktualisierte Informa-
tionen sind unter www.mannheim.de zu fin-
den. Die Inzidenzzahl für den Stadtkreis
Mannheim ist unter www.mannheim.de/in-
zidenzzahl einsehbar.

Allgemeinverfügung Maskenpflicht
und Alkoholverbot wird aufgehoben

Die Allgemeinverfügung vom 21. Mai 2021
zur Maskenpflicht und zum Alkoholverbot
der Stadt Mannheim wird mit Wirkung für
die Zukunft aufgehoben. Eine entsprechen-
de Allgemeinverfügung zur Aufhebung hat
die Stadt am 11. Juni erlassen. Sie ist am 12.
Juni in Kraft getreten und kann unter
www.mannheim.de/de/informationen-zu-
corona/aktuelle-rechtsvorschriften sowie
bei den „Öffentlichen Bekanntmachungen“
dieser Amtsblatt-Ausgabe eingesehen wer-
den.

Bezüglich der Maskenpflicht sind derzeit
die Regelungen in § 3 der Corona-Verord-
nung des Landes ausreichend. Diese sehen
bereits eine Maskenpflicht in Bereichen und
Situationen, in denen eine besonders hohe
Infektionsgefahr besteht, vor. Die weiterge-
henden Anordnungen einer Maskenpflicht
durch eine Allgemeinverfügung der Stadt
sind bei dem aktuellen Infektionsgeschehen
derzeit nicht notwendig. In den letzten Wo-
chen hat sich das Infektionsgeschehen in
Mannheim erfreulich entwickelt: Die Zahl
der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus
ist im Stadtkreis Mannheim stark gesunken.
Eine Überlastung des regionalen Gesund-
heitssystems ist aktuell nicht mehr zu be-
fürchten, bedingt durch den starken Rück-
gang der Fallzahlen ist aktuell auch die Kon-
taktpersonennachverfolgung durch das Ge-
sundheitsamt wieder nahezu lückenlos
möglich.

Stadt erlässt angepasstes,
nächtliches Verkaufs- und

Konsumverbot von Alkohol im
Jungbusch und auf der Neckarwiese

Die Stadt Mannheim hat für den Jungbusch
und die Neckarwiese ein zeitlich begrenztes
Verbot zum Verkauf und Konsum von Alko-
hol an Wochenenden erlassen. Seit 12. Juni
darf freitags und samstags zwischen 23 Uhr
und 6 Uhr des Folgetages keinerlei Alkohol
mehr im Straßenverkauf angeboten werden.
Der Konsum von Alkohol in der Öffentlich-
keit ist freitags und samstags von 24 Uhr bis
6 Uhr am Folgetag untersagt. Die Stadt
Mannheim hat hierzu eine Allgemeinverfü-
gung erlassen. Das Verbot ist zunächst bis
zum 10. Juli 2021 befristet.

Ausgenommen von der Allgemeinverfü-
gung ist der Ausschank von alkoholischen
Getränken im konzessionierten Bereich, ein-
schließlich der genehmigten Außengastro-

nomie, jedoch nur für den Verzehr an Ort
und Stelle. Die Verfügung schließt bezüglich
des Verkaufsverbots von Alkohol an die
Schließzeit der Außengastronomie im Jung-
busch, die um 23 Uhr beginnt, an. Die Innen-
gastronomie darf weiterhin bis zur Sperr-
stunde um 1 Uhr geöffnet bleiben und Alko-
hol verkaufen, sofern dieser vor Ort konsu-
miert wird.

Bereits im vergangenen Jahr hat sich diese
Maßnahme der Stadt Mannheim bewährt,
um alkoholbedingten Störungen sowie Ver-
stößen gegen die Corona-Verordnung ent-
gegen zu wirken. Polizei, Ordnungsdienst
und die sogenannten „Nachtschicht-Mitar-
beiter“ sind auch weiterhin im Jungbusch im
Einsatz, um die Einhaltung der Regeln zu
kontrollieren. Die Allgemeinverfügung ist
unter www.mannheim.de/de/informatio-
nen-zu-corona/aktuelle-rechtsvorschriften
sowie bei den „Öffentlichen Bekanntma-
chungen“ dieser Amtsblatt-Ausgabe einzu-
sehen.

Regeln der CoronaVO
auch während EM gültig

Die Stadt Mannheim weist darauf hin, dass
trotz zahlreicher Lockerungen auch wäh-
rend der Fußball-Europameisterschaft die
Regelungen der CoronaVO einzuhalten sind.
Für Mannheim bedeutet dies konkret:

- Beim gemeinsamen Fußballgucken im
privaten oder öffentlichen Raum dürfen
zehn Personen aus bis zu drei Haushalten
zusammenkommen. Kinder bis einschließ-
lich 13 Jahre sowie genesene oder vollständig
geimpfte Personen werden nicht mitge-
zählt.

- In gastgewerblichen Einrichtungen gilt
die Maskenpflicht (medizinische Maske
oder vergleichbarer Standard) für Gäste bis
zur Einnahme des Sitzplatzes.

- Wer in einer Gaststätte Fußballspiele
verfolgen möchte, muss die Testpflicht für
den Innenbereich beachten. In der Außen-
gastronomie entfällt diese. Wer geimpft
oder genesen ist, muss beim Besuch der In-
nengastronomie einen entsprechenden
Nachweis anstelle eines Testes vorzeigen.

Es besteht ein Zutritts- und Teilnahmever-
bot für Personen, die keine Maske tragen
oder keinen Nachweis im Sinne des § 5 Coro-
naVO (getestet, geimpft, genesen) vorzei-
gen können.

Gastgewerbetreibende dürfen Public Vie-
wing unter der Beachtung der geltenden Re-
gelungen für das Gastgewerbe anbieten. Im
Einzelnen:

- Die Hygieneanforderungen nach § 4 Co-
ronaVO sind zwingend einzuhalten.

- Es muss ein Hygienekonzept nach Maß-
gabe von § 6 CoronaVO erstellt werden.

- Es herrscht die Pflicht zur Erfassung der
Kontaktdaten nach § 7 CoronaVO.

- Darüber hinaus sind die Arbeitsschutz-
anforderungen nach § 9 CoronaVO einzu-

halten.
- Gastronomiebetriebe dürfen in Mann-

heim derzeit von 6 Uhr bis 1 Uhr öffnen. Un-
abhängig der CoronaVO unterliegt die Au-
ßengastronomie in Mannheim den Sperrzei-
ten für die Außengastronomie, die je nach
gaststättenrechtlicher Festsetzung zwi-
schen 22 Uhr, 23 Uhr und 24 Uhr variieren
kann.

- Der Betrieb des Gastgewerbes, insbe-
sondere der Schank- und Speisewirtschaf-
ten, einschließlich Shisha- und Raucherbars
und der gastgewerblichen Einrichtungen im
Sinne des § 25 Absatz 2 GastG, ist mit einer
Personenbegrenzung von 1 Person je 2,5 an-
gefangene Quadratmeter Gastraumfläche
innerhalb geschlossener Räume zulässig.
Auf Außenflächen gibt es keine Beschrän-
kung der Anzahl der Kundinnen und Kunden.

- Die Plätze sind so anzuordnen, dass ein
Abstand von mindestens 1,5 Metern zwi-
schen den an unterschiedlichen Tischen sit-
zenden Personen gewährleistet ist.

- Das Rauchen ist nur im Freien gestattet.
Dies gilt auch für Shisha- und Raucherbars.

Mobile Corona-Impfteams auf
der Rheinau: Erstimpfungen im Nach-

barschaftshaus und im Impfbus
Bis Sonntag, 20. Juni, wird das Impfzentrum
Mannheim Vor-Ort-Impfungen auf der Rhei-
nau durchführen. Die Impfungen werden
von mobilen, fachlich geschulten Teams
durchgeführt. Das Impfangebot dort richtet
sich an alle auf der Rheinau mit Hauptwoh-
nung gemeldeten Personen über 18 Jahren.
Geimpft wird mit dem Impfstoff Moderna.

Das Mobile Pop-up-Impfzentrum wird von
9 bis 14.30 Uhr im Nachbarschaftshaus,
Rheinauer Ring 101, angeboten. Zwei Mobile
Impfteams werden dort für die Bewohnerin-
nen und Bewohner der Rheinau bereitste-
hen. Zudem wird ein Impfbus mit einem mo-
bilen Impfteam an einem Standort auf der
Rheinau impfen und die Bewohnerinnen und
Bewohner über das Impfangebot informie-
ren. Der Impfbus steht im gleichen Zeitraum
in der Durlacher Str. 102. Das Angebot des
Impfbusses richtet sich in erster Linie an die
Anwohnerinnen und Anwohner im direkten
Umfeld des angefahrenen Standorts. Wenn
die Impfkapazitäten ausreichen, steht das
Angebot auch allen anderen Personen über

18 Jahren zur Verfügung, die mit Hauptwoh-
nung in Rheinau gemeldet sind.

Die zweite Impfdosis erhalten Bewohne-
rinnen und Bewohner der Rheinau im ent-
sprechenden Zeitabstand ebenfalls vor Ort.
Der Termin für die Zweitimpfung wird bei
der Erstimpfung vergeben.

Quartiers- beziehungsweise Stadtteilimp-
fungen wurden bereits auf der Hochstätt, in
der Neckarstadt-West sowie im Stadtteil
Waldhof und Luzenberg durchgeführt.
Grund für die Sonderimpfaktionen in Quar-
tieren und Stadtteilen sind die hohen Inzi-
denzen bei gleichzeitig niedriger Impfquote.

Mitteilungen des Landes:
Baden-Württemberg mit digitalem

Impfnachweis gestartet
Seit 14. Juni werden in den Impfzentren in
Baden-Württemberg nach der Zweitimp-
fung digitale Impfnachweise ausgegeben.
Diese können dann durch einen QR-Code
von Smartphone-Apps ausgelesen werden,
sodass der gelbe Impfpass nicht mehr mitge-
führt werden muss. Bürgerinnen und Bürger,
die bereits beide Impfungen in den Impf-
zentren erhalten haben, bekommen den di-
gitalen Impfnachweis in den nächsten Wo-
chen automatisch per Post zugeschickt. Wer
die Impfungen beim Hausarzt/bei der Haus-
ärztin erhalten hat, kann eine Apotheke für
die nachträgliche Ausstellung aufsuchen.
Gleiches gilt für Genesene oder nicht in Ba-
den-Württemberg Geimpfte. Arztpraxen
werden ab Mitte Juli die digitalen Impfzerti-
fikate ausstellen können. Das digitale Zerti-
fikat ist ein zusätzliches Angebot zum gel-
ben Impfausweis, der als Ausweisdokument
seine Gültigkeit behält.

Für bereits früher erfolgte Impfungen
stellen erste Apotheken bundesweit nach-
träglich digitale Impfzertifikate aus. Teilneh-
mende Apotheken können unter
https://www.mein-apothekenmanager.de/
gefunden werden. Voraussetzung ist die
Vorlage des vollständigen Impfnachweises
mit dem gelben Impfausweis oder eine
gleichwertige Impfbescheinigung in Kombi-
nation mit einem amtlichen Lichtbildaus-
weis.

Auch Arztpraxen werden die digitalen
Impfzertifikate ausstellen können, sowohl
für die Menschen, die durch den Arzt/die

Ärztin geimpft wurden, als auch für andere.
Die dafür notwendige Softwarelösung – das
Ausstellen der Impfzertifikate soll direkt aus
dem Praxisverwaltungssystem erfolgen –
steht derzeit allerdings noch nicht zur Verfü-
gung. Erst ab Mitte Juli werden auch die
Arztpraxen technisch in der Lage sein, das
Impfzertifikat auszustellen. Bis dahin sind
die Praxen mit Impfungen vollständig ausge-
lastet. Weitere Informationen unter:
https://digitaler-impfnachweis-app.de/.

Stadt Mannheim passt
Bar-Ticketverkauf für Freibäder an

Das Konzept des Fachbereichs Sport und
Freizeit für den Ticketverkauf der stadteige-
nen Freibäder beruht darauf, die Vorgaben
der Verordnung des Landes zum einen best-
möglich, aber zum anderen auch kundenori-
entiert umzusetzen. Durch die Einführung
des Online-Ticketsystems unter
www.schwimmen-mannheim.de wird neben
der Möglichkeit des Kartenerwerbs auch die
gesetzlich vorgeschriebene Kontaktdaten-
erfassung sichergestellt. Für Menschen oh-
ne Internetzugang wird zusätzlich ein „Vor-
Ort-Barverkauf“ für Freibadtickets angebo-
ten. Beide Systeme werden stufenweise wei-
ter optimiert, um den Kundenwünschen, die
an den Fachbereich Sport und Freizeit he-
rangetragen wurden, zu entsprechen.

Nun ist es möglich, Tickets für die Freibä-
der bis zu sieben Tage im Voraus zu erwer-
ben. Vorher war dies nur bis vier Tage im
Voraus möglich. Um den Erwerb im Barver-
kauf zu erleichtern und aufs gesamte Stadt-
gebiet auszudehnen, wird dieser ab Montag,
21. Juni, in allen vier Freibädern der Stadt
Mannheim mindestens einmal pro Woche
angeboten: Im Herzogenriedbad können
dann montags und freitags zwischen 7.30
Uhr und 10.30 Uhr Tickets für jeweils sieben
Tage im Voraus im Barverkauf erworben
werden. Im Carl-Benz-Bad steht dieser Ser-
vice donnerstags von 9 bis 10.30 Uhr, im
Freibad Sandhofen dienstags von 9 bis 10.30
Uhr und im Parkschwimmbad Rheinau mitt-
wochs von 9 bis 10.30 Uhr zur Verfügung.
Die Zeiten wurden so gewählt, dass sie nicht
gleichzeitig mit dem Frühschwimmen statt-
finden. So wird der Vorgabe der Landes-Ver-
ordnung entsprochen, eine Schlangenbil-
dung zu vermeiden. |ps

Gemeinsam Radeln fürs Klima
Mit dem Rad zur Arbeit fahren, zum Einkau-
fen, zum Treffen mit Freunden oder eine
sportliche Runde in der Freizeit drehen: Bis
zum 4. Juli sind die Bürgerinnen und Bürger
wieder dazu aufgerufen, für den Klimaschutz
in die Pedale zu treten und ihren Alltag mög-
lichst CO2-neutral zu bestreiten. Bereits
zum vierten Mal beteiligt sich die Stadt
Mannheim an der Aktion STADTRADELN,
der internationalen Kampagne des Klima-
Bündnisses. Am Montag fiel der Startschuss
– und die Mannheimer Stadtverwaltung
geht selbst mit guten Beispiel voran. Insge-
samt 36 Teams mit mehr als 300 städtischen
Mitarbeitenden, darunter auch mehrere De-
zernenten, werden beim STADTRADELN ak-
tiv.

„Mannheim eignet sich hervorragend zum
Fahrradfahren: Die Wege sind flach und kurz.
Durch zusätzliche Radwege, neue Fahrrad-
straßen und die Sanierung bestehender Rad-
verbindungen wird die Radinfrastruktur ste-
tig ausgebaut und optimiert. Radfahrerinnen
und Radfahrer tragen nicht nur zu einer le-

benswerteren Stadt bei, sondern fördern
auch die eigene Gesundheit“, erläutert der
für Verkehrsplanung zuständige Bürger-

Mehr als 1.800 Teilnehmende beim Mannheimer STADTRADELN

meister Ralf Eisenhauer. Umwelt-Bürger-
meisterin Prof. Dr. Diana Pretzell ergänzt:
„Um eine nachhaltige Reduzierung von CO2

in den Städten zu erwirken, ist es wichtig, al-
ternative Mobilitätsformen wie das Fahrrad
zu nutzen. In Mannheim passiert gerade
sehr viel, um dies attraktiver zu machen. Ich
würde mich freuen, wenn beim diesjährigen
STADTRADELN nicht nur die ’alten Fahrrad-
hasen’ mitmachen, sondern auch diejenigen
auf das Rad steigen, die noch nicht so viel Er-
fahrung haben, um dann hoffentlich dem
Zweirad treu zu bleiben.“

Neben dem Spaß am Radfahren wird das
eigene Bedürfnis nach einem klimaneutralen
Lebensstil durch den Wettbewerb ange-
spornt: Dem Team, das die meisten Radkilo-
meter insgesamt oder pro Teammitglied ge-
sammelt hat, winken Preise im Wert von bis
zu 500 Euro. Unter allen Teilnehmenden
werden zusätzlich attraktive Gewinne ver-
lost. Unentschlossene können sich noch
während des gesamten Aktionszeitraums
bis zum 4. Juli unter www.stadtra-
deln.de/mannheim anmelden und die gefah-
renen Kilometer nachtragen. Teilnehmen
können Personen, die in Mannheim wohnen

oder arbeiten, einem Verein angehören oder
eine (Hoch-)Schule besuchen. Geradelt wer-
den muss nicht in Mannheim selbst.

Während des Aktionszeitraums gibt es die
Möglichkeit, an verschiedenen Radtouren
teilzunehmen und auf diese Weise zusätzli-
che Kilometer zu sammeln. Den Abschluss
von STADTRADELN stellt die Preisverlei-
hung am Samstag, 17. Juli, um 14.30 Uhr im
Rahmen des Urban Thinkers Campus auf
dem BUGA-Gelände dar.

Die Aktion wird vom ADFC Mannheim,
dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar, den
Reiss-Engelhorn-Museen, Radsport Altig,
Basement Bikes, Zweirad & Motor-Technik
Schreiber, ZIMMER Fahrradtaschen sowie
von Free Walking Tour Mannheim unter-
stützt und gemeinsam vom Fachbereich
Geoinformation und Stadtplanung und der
Klimaschutzagentur Mannheim betreut. Im
Auftaktjahr 2018 wurden 71.717 Kilometer er-
radelt, 2019 kamen 245.990 Radkilometer zu-
stande und im vergangenen Jahr 461.836 er-
radelte Kilometer. |ps
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Messungen
derGeschwindigkeit

Die Stadt Mannheim führt von Montag, 21.,
bis Freitag, 25. Juni, in folgenden Straßen Ge-
schwindigkeitskontrollen durch:

Augustaanlage - B 38 a - Casterfeldstraße -
Frankenthaler Straße - Helmut-Kohl-Straße -
Josef-Braun-Ufer (Lessing Gymnasium) - Lu-
zenbergstraße - Neckarauer Straße - Wald-
straße |ps

Bilingualedeutsch-spanische
Vorlesestundeonline

In der Reihe „Colibri – Interkulturelle Ange-
bote der Stadtbibliothek Mannheim“ findet
eine bilinguale Vorlesestunde online live in
den Sprachen Deutsch und Spanisch als vir-
tuelles Lesevergnügen statt. Am Samstag, 19.
Juni, 12 Uhr, lesen die Vorleserinnen Maria
Yolanda Martin und Gisela Reugels der Kin-
der- und Jugendbibliothek Mannheim das
Bilderbuch „Der schlaue kleine Elefant / El
elefantito astuto“ von Katharina Volk aus der
Edition bi:libri vor. Die Veranstaltung ist kos-
tenlos. Eine vorherige Anmeldung per E-Mail
an stadtbibliothek.kinderbibliothek@mann-
heim.de ist erforderlich. Die Veranstaltung
wird über das Webkonferenz-Tool Webex
stattfinden. Teilnehmende erhalten nach
Anmeldung die Zugangsdaten. |ps

DigitalerTagderoffenen
TürderStadtbibliothek

Die Stadtbibliothek Mannheim beteiligt sich
am Digitaltag 2021 mit einem digitalen Tag
der offenen Tür. Auf einer virtuellen Platt-
form besteht die Möglichkeit, mit Yilmaz
Holtz-Ersahin, Leiter der Stadtbibliothek
Mannheim, und Bibliotheksexpertinnen und
-experten ins Gespräch zu kommen oder an-
dere Besucherinnen und Besucher zu tref-
fen. Am Freitag, 18. Juni, 15 bis 17 Uhr, beant-
worten Mitarbeitende der Stadtbibliothek
Fragen zu digitalen Medienangeboten, Ver-
anstaltungen, Sprachlern- und Bildungsan-
geboten, Ausbildung, Studium und vielem
mehr. Die Veranstaltung findet virtuell statt.
Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Voran-
meldung möglich. Weitere Informationen
und das ausführliche Programm sind unter
www.mannheim.de/digitaler-tag-der-offe-
nen-tuer zu finden. Der Digitaltag wird getra-
gen von der Initiative „Digital für alle“, einem
Bündnis von mehr als 25 Organisationen aus
den Bereichen Zivilgesellschaft, Kultur, Wis-
senschaft, Wirtschaft, Wohlfahrt und öffent-
liche Hand. Erklärtes Ziel ist die Förderung
der digitalen Teilhabe. Alle Menschen in
Deutschland sollen in die Lage versetzt wer-
den, sich selbstbewusst und selbstbestimmt
in der digitalen Welt zu bewegen. |ps

DieAnfängedes
TurnensinMannheim

Noch bis Mittwoch, 23. Juni, ist auf www.mar-
chivum.de ein Vortrag von Dr. Lothar Wieser
zu den Anfängen des Turnens in Mannheim
abrufbar. Dieses Jahr kann der TSV Mann-
heim auf 175 Jahre seines Bestehens zurück-
blicken. Über Jahrzehnte hat der Mannhei-
mer Turnverein, so sein Name bis 1945, das
turnerische und sportliche Leben der Stadt
geprägt. Seine Gründung steht in engem Zu-
sammenhang mit den freiheitlichen Bestre-
bungen der Jahre 1845-49. Der Vortrag fasst
besonders die Frühzeit des Turnens ins Auge,
zumal jüngst gefundene Dokumente bele-
gen, dass das Turnen in Mannheim bis in die
Zeit der Befreiungskriege zu Beginn des 19.
Jahrhunderts zurückreicht. |ps

STADT IM BLICK CUBEX ONE fertiggestellt
Nach weniger als drei Jahren Bauzeit und mit
einer Investitionssumme von insgesamt
24,85 Millionen Euro ist nun das Business
Development Center CUBEX ONE auf dem
Mannheim Medical Technology (MMT-)
Campus fertiggestellt. Das neue, fünfstöcki-
ge Gebäude umfasst insgesamt 3.800 Qua-
dratmeter Büro-, Werkstatt-, Labor-, Rein-
raum- und Veranstaltungsflächen. Das städ-
tische Tochterunternehmen mg: mannhei-
mer gründungszentren gmbh, das unter der
Dachmarke NEXT MANNHEIM auftritt,
nimmt als Bauherr des Gebäudes mit dem
CUBEX ONE das mittlerweile achte Grün-
dungszentrum in Mannheim in Betrieb. Da-
mit bietet NEXT MANNHEIM mit 35.000
Quadratmetern Gesamtfläche aller Zentren
eine bundesweit einzigartige Infrastruktur
zur Förderung junger, innovativer Startups.

Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz stellt
fest: „CUBEX ONE ist der äußere Ausdruck
einer jahrelangen, konsequenten Strategie
im Bereich Medizintechnologie, die eine we-
sentliche industriepolitische Säule für
Mannheim und die Metropolregion sein
wird. Nicht zuletzt durch die geplante Fusi-
on der Universitätskliniken Mannheim und
Heidelberg bekommt der Gesundheits-
standort Rhein-Neckar einen enormen
Schub. CUBEX ONE ist dabei der Dreh- und
Angelpunkt des schnell wachsenden Mann-
heim Medical Technology Campus.“

Wirtschaftsbürgermeister Michael
Grötsch ergänzt: „Mit dem CUBEX 41, das
bereits seit 2015 in Betrieb ist, wurde ein ers-
ter wichtiger Schritt in der Förderung von
medizintechnologischen Startups getan.
Das CUBEX ONE ist die konsequente Wei-
terentwicklung dieser Strategie. Die Nähe
zu den universitären Einrichtungen, For-
schungsinstituten und die Netzwerke in In-
dustrie und Klinik sowie die Zusammenar-

beit mit dem Clustermanagement Medizin-
technologie und dem Gründungs- und För-
dermittelteam der Wirtschaftsförderung
sind hierbei die Erfolgsrezepte.“ Dort wurde
das CUBEX ONE als Kristallisationspunkt
des MMT-Campus konzipiert und im Lan-
deswettbewerb RegioWIN 2013 angemel-
det. Mit der Prämierung als RegioWIN-
Leuchtturmprojekt wurden schließlich För-
dermittel von insgesamt 7 Millionen Euro
zur Kofinanzierung des Bauvorhabens ein-
geworben. 5 Millionen Euro stammen aus
EU-Mitteln – aus dem Fonds für Regionale
Entwicklung (EFRE), weitere 2 Millionen Eu-
ro hat das Land Baden-Württemberg bereit-
gestellt.

MMT-Campus bietet passende
Infrastruktur für Medizintechnologie
„Das herausragende Alleinstellungsmerk-
mal des MMT-Campus, dessen Entwicklung
federführend und projektleitend durch den

Business Development Center Medizintechnologie an NEXT MANNHEIM übergeben

Fachbereich für Wirtschafts- und Struktur-
förderung der Stadt Mannheim gesteuert
wird, ist die fußläufige räumliche Konzentra-
tion von Unternehmen, Klinik und For-
schung. Damit können Medizinprodukte
schneller und effizienter entwickelt werden
als andernorts“, betont Gesamtprojektleiter
Dr. Elmar Bourdon.

Während das CUBEX 41 als Zentrum für
Gründungen und Kompetenzen im Bereich
Medizintechnologie alles bietet, was für den
Start eines Unternehmens in diesem Zu-
kunftsfeld nötig ist, finden junge Unterneh-
men, Spin-Offs aus Forschung und Industrie,
Verbundforschungsprojekte, sowie kleine
und mittlere Unternehmen im Business De-
velopment Center CUBEX ONE den idealen
Nährboden für erfolgreiches Wachstum.
Maßgeblich dafür sind die durchdachte In-
frastruktur in fußläufiger Anbindung zur
Universitätsmedizin Mannheim (UMM) und
die Vernetzungsmöglichkeit mit dem MMT-

Campus.
Das CUBEX ONE setzt durch seine außer-

gewöhnliche Architektur, agile, kooperative
Arbeitsmöglichkeiten, moderne Laborflä-
chen, die Integration eines Restaurants und
modernste Meetings-, Vortrags- und Semi-
narräume neue Maßstäbe. Für den Ge-
schäftsführer der mg: mannheimer grün-
dungszentren gmbh, Christian Sommer, ist
das eine perfekte Ergänzung zu den diversen
Gründungszentren des Ökosystems: „Wir
freuen uns sehr auf die Inbetriebnahme un-
seres achten Zentrums. In diesem Gebäude,
mit außergewöhnlicher Architektur und her-
ausragender räumlicher und technischer In-
frastruktur werden nicht nur medizintech-
nologische Startups angesiedelt – es soll
auch ein Ort des interdisziplinären Aus-
tauschs mit den anderen Arbeitsbereichen
von NEXT MANNHEIM werden. Wir werden
kreativwirtschaftliche Impulse mit medizin-
technologischem Know-how genauso ver-
binden wie die im CUBEX ONE angesiedel-
ten Startups mit MAFINEX-Startups, die
zum Beispiel IT-Lösungen für die Industrie
anbieten. Hiervon versprechen wir uns eine
deutlich beschleunigte Innovation, da Out-
Of-The-Box-Prozesse und bereichsübergrei-
fende Kooperation vielversprechende mo-
derne Arbeitsansätze sind. Ich bin mir si-
cher, dass das CUBEX ONE, weit über die
Grenzen der Metropolregion hinaus, Auf-
merksamkeit erregen wird.“ |ps

Weitere Informationen:

Näheres zu den verfügbaren Flächen im CU-
BEX ONE ist unter https://cubex.next-mann-
heim.de/ zu erfahren. Eine Gesamtübersicht
über den MMT-Campus ist unter
https://medtech-mannheim.de/de/cluster-
medizintechnologie/mmt-campus zu finden.

Mannheimer Geschichte erleben

Mit einem bunten Potpourri an stadtge-
schichtlichen Themen startet das MARCHI-
VUM sein neues Veranstaltungsprogramm
für das zweite Halbjahr 2021. Das gedruckte
Programm ist erschienen und im MARCHI-
VUM erhältlich sowie online abrufbar unter
www.marchivum.de. Für die rund 30 Pro-
grammpunkte konnten wieder versierte Re-
ferentinnen und Referenten sowie Koopera-
tionspartnerinnen und -partner gefunden
werden. In Vorträgen, Festakten und Buch-
vorstellungen wird ein geschichtlicher Bo-
gen vom 19. Jahrhundert bis in die Gegen-
wart gespannt. Ein Highlight wird sicherlich
die Eröffnung der großen, stadtgeschichtli-
chen Dauerausstellung Anfang November
sein, in deren Rahmen es von Freitag, 5., bis
Sonntag, 7. November, ein großes Eröff-
nungswochenende mit freiem Eintritt und
kostenlosen Führungen geben wird. Es er-
wartet die Besucherinnen und Besucher ein

Neues Veranstaltungsprogramm des MARCHIVUM
multimediales Gesamtkonzept, das sicher-
lich in der deutschen Archiv- und Stadtmu-
seumslandschaft seinesgleichen sucht und
die 400-jährige Stadtgeschichte Mannheims
interaktiv erlebbar macht. Wenn nicht an-
ders angegeben, sind alle Veranstaltungen
kostenfrei. Solange die Pandemie-Situation
weiterhin vorherrscht, ist bei Teilnahme vor
Ort eine Voranmeldung per E-Mail an mar-
chivum@mannheim.de oder telefonisch un-
ter 0621/293-7027 unbedingt erforderlich.
Gleichzeitig werden viele Programmpunkte
auf der Homepage als Stream veröffentlicht
– ein Angebot, das sicherlich für jene interes-
sant sein dürfte, die nicht ins MARCHIVUM
kommen können. Um regelmäßig informiert
zu bleiben, kann auch der kostenlose Online-
Newsletter bezogen werden, der einmal pro
Monat erscheint. Die Anmeldung für den
Newsletter ist unter www.marchivum.de
möglich. |ps

Sport im Park wieder gestartet

Aufgrund der verbesserten Infektionslage
konnte der Fachbereich Sport und Freizeit
nach langem Warten mit der diesjährigen
„Sport im Park“-Saison beginnen – allerdings
wie auch schon im vergangenen Jahr mit ein-
geschränktem Angebot und Zugangsrege-
lungen. So gibt es erst einmal nur das Abend-
programm von Montag bis Freitag, 19 bis 20
Uhr, auf dem Sportplatz des Unteren Luisen-
parks. Montags findet Zumba statt, diens-
tags Yoga, mittwochs Body Fit, donnerstags
QiGong und freitags Rückenfit.

Um die gesetzlich vorgeschriebene Kon-
taktdatenerfassung sicherzustellen, müssen
sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor je-
dem gewünschten Kurs im Vorfeld online un-
ter www.sportimpark-mannheim.de anmel-
den. Die Teilnehmendenzahl ist erneut auf
99 Personen beschränkt. Bei der Online-An-
meldung kann ein gewünschter Termin für
einen der angebotenen Sportkurse, sofern

Online-Anmeldung vorab notwendig
noch Kapazitäten frei sind, ausgewählt wer-
den. Die erhaltene Bestätigungsmail muss
am gebuchten Tag in ausgedruckter oder di-
gitaler Form mitgebracht und vorgezeigt
werden. Der Fachbereich Sport und Freizeit
bittet, darauf zu achten, genügend Zeit ein-
zuplanen und frühzeitig zu erscheinen. Die
Kurse können jeweils eine Woche im Voraus
ab 18 Uhr gebucht werden. Die Anmeldung
für den Kurs am Donnerstag, 24. Juni, be-
ginnt also beispielsweise am Donnerstag, 17.
Juni, 18 Uhr.

Um vor Ort Abstand halten zu können,
wurden für die Teilnehmenden 99 Kästchen
mit einer Größe von zehn Quadratmetern
aufgezeichnet. Fragen und Antworten zur
„Sport im Park“-Saison 2021 sowie die Kurs-
anmeldung sind www.sportimpark-mann-
heim.de zu finden. Der Fachbereich Sport
und Freizeit steht telefonisch unter
0621/293-4004 zur Verfügung. |ps
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Ausbau des Campus-Projekts schafft mehr
Bildungsangebote für Kinder aus der Neckarstadt-West

Der Betrieb in den neuen Räumen in der Gar-
tenfeldstraße 42 ist gut angelaufen: Im No-
vember hat das Bildungs- und Teilhabepro-
jekt Campus Neckarstadt-West hier seinen
zweiten Standort eröffnet. Im Februar 2020
zunächst mit 23 Grundschulkindern im Bür-
gerhaus am Neumarkt gestartet, wurde die
Zahl der Betreuungsplätze für Grundschüle-
rinnen und -schüler mit einem Schlag fast
verdreifacht: Für perspektivisch 60 Kinder
aus der Neckarstadt-West ist das Campus-
Projekt mittlerweile ausgelegt.

„Wir können heute einen Blick auf diesen
wichtigen Ort für die Bildung und Teilhabe
von Kindern aus der Neckarstadt-West wer-
fen, einen weiteren Standort für den Campus
Neckarstadt-West. Er steht exemplarisch für
viele Orte, die den Kindern aus der Neckar-
stadt als Bildungs- und Entwicklungsorte ge-
öffnet werden“, erklärt Bildungsbürgermeis-
ter Dirk Grunert. „Denn das ist das Grundan-
liegen von Campus Neckarstadt-West: Den
Kindern am Nachmittag viele Möglichkeiten
zu bieten, die sie für sich, für ihre Interessen
und für ihre Entwicklung als einzelne Perso-
nen und in Gemeinschaft gewinnbringend
nutzen können.“

Der Campus Neckarstadt-West ist das Er-
gebnis eines beispielhaften Zusammen-

schlusses von zahlreichen Akteuren und en-
gagierten Bürgerinnen und Bürgern. Durch
die Lokale Stadterneuerung (LOS) angesto-
ßen, wird das Projekt unter Federführung des
Jugendamts und Gesundheitsamts der Stadt
Mannheim und in Zusammenarbeit mit der
städtischen Entwicklungsgesellschaft MWSP
durchgeführt. „Die inhaltliche und räumliche
Umsetzung des Campus-Projektes ist von
zentraler Bedeutung für das Handlungsfeld
'Bildung&Jugend', eines der 2017 definierten
Handlungsfelder der Initiative LOS, und bei-
spielgebend für gesamtstädtisches Han-
deln“, so MWSP-Geschäftsführer Achim Judt.

Von Montag bis Freitag gibt es hier ein at-
traktives Nachmittagsangebot für die
Grundschülerinnen und -schüler des Stadt-
teils – beginnend mit einem herzlichen Emp-
fang und dem gemeinsamen, gesunden Mit-
tagessen. Hausaufgabenbetreuung sowie
verschiedenste kreative, sportliche und wei-
tere Bildungsangebote strukturieren die
freie Bildungszeit am Nachmittag. Mit Ne-
ckar- und Humboldtschule sind die beiden
Grundschulen des Stadtteils ebenso in das
Projekt involviert wie der städtische Fachbe-
reich Bildung, das Quartiermanagement
Neckarstadt-West und weitere stadtteilbe-
zogene Arbeitskreise. Über das Campus-Pro-

jekt wird die Vernetzung der Schulen mit
vielfältigen, außerschulischen Bildungsak-
teuren hergestellt und der fließende Zusam-
menhang von Leben und Lernen im Alltag
realisiert.

Hauptaspekt aller Angebote ist die ganz-
heitliche Sprachförderung. Heterogene
Gruppen ermöglichen wertvolle Sprachim-
pulse durch Gleichaltrige untereinander. „Ob
beim Malen, Singen, Erzählen, Zuhören, Tan-
zen oder Musizieren – Sprache wird stets mit
allen Sinnen gefördert. Die Kinder erweitern
so spielerisch ihre Sprach- und Lebenskom-
petenzen“, erklärt Gabriele Wurl, Leiterin des
Campus-Projektes. Eine wichtige pädagogi-
sche Basis bilden gemeinsam mit dem Team
der Jugendförderung außerdem die Schüler-
mentorinnen und -mentoren der Marie-Cu-
rie-Schule und Studierende, die sich in der
Hausaufgabenbetreuung engagieren. Sie
fungieren darüber hinaus als wichtige Rollen-
vorbilder für die Kinder im Viertel. In Zeiten
des Lockdowns sind mit geringerer Kinderan-
zahl ausschließlich die hauptamtlichen Mit-
arbeitenden in der pädagogischen Bildungs-
arbeit tätig.

Am Zweitstandort Gartenfeldstraße gibt
es einen neuen, musischen Schwerpunkt.
Das Bildungsprogramm der Musikschule

Mannheim wird von montags bis donners-
tags angeboten und beinhaltet neben vielfäl-
tiger musikalischer Förderung auch Bewe-
gungs- und Tanzelemente. Es bietet den
Grundschülerinnen und -schülern neue Mög-
lichkeiten, ihre Talente selbst zu entdecken
und in pädagogischer Begleitung weiterzu-
bilden.

Auf dem Weg zu mehr Teilhabe- und Bil-
dungsmöglichkeiten für die Kinder im Stadt-
teil wird der Campus Neckarstadt-West bis
zur Eröffnung einer Ganztagsgrundschule
weitergeführt. Dringend benötigter Raum
für weitere Bildungs- und Freizeitangebote
entsteht derzeit im Kaisergarten, der von der
städtischen Wohnungsbaugesellschaft GBG
saniert und umgebaut wird. So leistet das
Campus-Projekt kurz- und mittelfristig einen
wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Bil-
dungssituation und zur Integration in der
Neckarstadt-West.

Besondere Unterstützung erhält das Pro-
jekt durch den Förderkreis Campus Neckar-
stadt-West e.V. Neben der kompletten Fi-
nanzierung der hochwertigen Inneneinrich-
tung des neuen Standorts wurde auch die
Entwicklung des Campus-Logos als ehren-
amtlicher Beitrag einer Grafikerin aus die-
sem Kreis erstellt. |ps

Business Development Center CUBEX ONE auf dem Mannheim Medical Technology
(MMT-) Campus FOTO: NEXT MANNHEIM
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Stadtteilentwicklung auf
dem Areal der „Spiegelfabrik“

Durch die Aufgabe der „Spiegelfabrik“ eröff-
nen sich neue Chancen für die Stadtteilent-
wicklung, die ersten Schritte hierfür wurden
bereits geschaffen: Im April 2020 wurden
eine Vorkaufsrechtssatzung und die Aufstel-
lung eines Bebauungsplans beschlossen so-
wie vorbereitende Untersuchungen einge-
leitet. Mit dem Erlass der Sanierungssatzung
im Frühjahr 2021 hat die Stadt Mannheim
nun alle Mittel des Baugesetzbuchs genutzt,
um die zukünftige Nutzung steuern zu kön-
nen. Wie das mehr als 37 Hektar große Areal
künftig entwickelt werden könnte, darüber
informierte der Fachbereich Geoinformation
und Stadtplanung vergangene Woche in
einer virtuellen Veranstaltung. Mehr als 70
Interessierte hatten sich eingewählt.

„Das große, bisher abgeschlossene Indus-
trieareal kann als Wohn- und Arbeitsstand-
ort neu belebt werden. Gleichzeitig wollen
wir Grün- und Freiflächen erhalten und für
die Bevölkerung zugänglich machen“, erläu-
terte Baubürgermeister Ralf Eisenhauer zu
Beginn. „Wir stehen heute am Anfang der öf-
fentlichen Diskussionen zur Entwicklung
dieser großen Fläche und des Umfelds. Viele
Untersuchungen sind noch nicht abge-
schlossen; die Planung wird daher auch in
den nächsten Monaten kontinuierlich wei-
terentwickelt. Auch mit dem Eigentümer
Saint-Gobain werden wir noch viele Gesprä-
che führen. Aber es ist uns wichtig, Sie als be-

troffene und interessierte Bürgerinnen und
Bürger frühzeitig in den Prozess mit einzube-
ziehen.“

In einem ersten Schritt soll nun ein städte-
bauliches Konzept erstellt werden, welches
Perspektiven zur Aufwertung und Verbin-
dung der beiden Stadtteile aufzeigen und die
ökologischen Qualitäten sichern soll. Vor
diesem Hintergrund hat die Stadt Mannheim
vergangene Woche die ersten Konzeptüber-
legungen vorgestellt: Der Schwerpunkt lag
auf einem Szenario, das eine Nutzungsmi-
schung aus Wohnen, Gewerbe und Wald be-
ziehungsweise Grünflächen darstellt. Ein
Park könnte die beiden Stadtteile miteinan-
der verbinden und damit die Insellage des
Areals aufbrechen. Die gesammelten Anre-
gungen der Bürgerschaft werden in die Wei-
terentwicklung des städtebaulichen Kon-
zepts miteinfließen. Vor der geplanten Fer-
tigstellung des Konzepts Ende 2021 soll eine
zweite Bürgerbeteiligung stattfinden.

Die Bürgerinnen und Bürger sind auch im
Nachgang der Veranstaltung gefragt: Die
Präsentation der Veranstaltung mit den Pla-
nungsüberlegungen wird auf dem Beteili-
gungsportal der Stadt Mannheim unter
www.mannheim-gemeinsam-gestal-
ten.de/spiegelfabrik zur Verfügung gestellt.
Die Beteiligung läuft bis Sonntag, 27. Juni,
und bietet die Möglichkeit, weitere Anregun-
gen und Kommentare abzugeben. |ps

Auftaktveranstaltung zur Bürgerbeteiligung

Wohnraum für Auszubildende
Die GBG – Mannheimer Wohnungsbauge-
sellschaft hat ein in Mannheim einzigartiges
Projekt umgesetzt und auf SPINELLI ein Azu-
bihaus errichtet. Die einzelnen Apparte-
ments werden von den jeweiligen Firmen an-
gemietet und an ihre Auszubildenden wei-
tervermietet. Die Idee zu der Einrichtung
entstand in Zusammenarbeit mit dem Fach-
bereich für Wirtschafts- und Strukturförde-
rung der Stadt Mannheim.

Die GBG bietet erstmalig Wohnungen
speziell für Auszubildende an. Dazu wurde
ein altes Kasernengebäude auf Spinelli sa-
niert, darin sind insgesamt 104 Apparte-
ments mit durchschnittlich 20 bis 25 Qua-
dratmetern Wohnfläche entstanden, zwei
davon barrierefrei. Gemietet werden die
Wohnungen von den jeweiligen Unterneh-
men. Zum Mai und Juni waren das zunächst
die Universitätsmedizin Mannheim, die
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH und verschie-
dene Sektoren der Deutschen Bahn. Sie mie-
ten schrittweise zirka 50 Einheiten an.

Alle Appartements sind voll eingerichtet
und mit Bad sowie einer Pantryküche ausge-
stattet. In dem Haus gibt es außerdem Semi-
nar- und Gemeinschaftsräume sowie flä-
chendeckendes WLAN. Ganz im Sinne der
Nachhaltigkeitsstrategie der GBG wird das
Gebäude durch eine Photovoltaikanlage auf
dem Dach mit Strom versorgt. Im Unterge-
schoss finden sich außerdem Fahrradstell-
plätze. Die Mieten der voll ausgestatteten
Appartements liegen überwiegend bei je 450
Euro.

„Das Azubihaus passt zu unserer Unter-
nehmensstrategie als GBG. Wir schaffen
Wohnraum für alle Mannheimer Bürgerin-
nen und Bürger – hier jetzt erstmals speziell
für Auszubildende. Wir freuen uns, dass wir
damit auch einen Wunsch aus der Wirtschaft
erfüllen und den Wirtschaftsstandort Mann-

heim unterstützen können“, so GBG-Ge-
schäftsführer Karl-Heinz Frings.

Das Ausbildungshaus entstand aus einer
gemeinsamen Initiative des Arbeitgeberver-
bands Südwestmetall und des Fachbereichs
für Wirtschafts- und Strukturförderung der
Stadt Mannheim. 2019 wurde unter anderen
mit dem Fachbereich Bildung, mit der IHK
Rhein-Neckar, der Handwerkskammer
Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, der
Agentur für Arbeit Mannheim und dem DGB
ein Abstimmungsgremium unter Leitung der
Wirtschaftsförderung ins Leben gerufen. Ziel
war die Einrichtung eines „Ausbildungshau-
ses Mannheim“ nach Heidelberger Vorbild.

„Mit dem Ausbildungshaus gibt es ab jetzt
ein attraktives Angebot für Betriebe und

Angebot für Betriebe und Auszubildende in Mannheim

Auszubildende in Mannheim. Die GBG, die
Wirtschaftsförderung und ihre Partner kön-
nen mit dem Projekt die Mannheimer Betrie-
be bei der Gewinnung und Bindung ihrer zu-
künftigen Fachkräfte unterstützen. Das Aus-
bildungshaus ist deshalb ein wichtiger zu-
sätzlicher Baustein zur Stärkung des Wirt-
schafts- und Wohnstandorts Mannheim“, so
Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch.

Das Azubihaus befindet sich verkehrs-
günstig gelegen am Südrand von Spinelli, an-
grenzend zum Stadtteil Feudenheim und zur
Feudenheimer Au und ist gut an den ÖPNV
angeschlossen. In unmittelbarer Nachbar-
schaft wird 2023 die Bundesgartenschau
stattfinden, zahlreiche Grünflächen sind zu
Fuß zu erreichen. |ps

100 Tage bis zur Bundestagswahl

Vom 18. Juni an gerechnet sind es noch genau
100 Tage bis zur Bundestagswahl. Hier ein
paar interessante Zahlen zum Thema: 1 Bun-
deswahlleiter organisiert und überwacht die
Wahlen in Deutschland auf Bundesebene.
Wahlberechtigte haben jeweils 2 Stimmen.
Der Bundestag wird grundsätzlich alle 4 Jah-
re gewählt. Um in den Bundestag einzuzie-
hen, muss eine Partei mindestens 5 Prozent
der abgegebenen gültigen Stimmen erhal-
ten. Um 8 Uhr öffnen am Wahltag die Wahl-
lokale. 16 Landeswahlleiterinnen und Lan-
deswahlleiter sind für die ordnungsgemäße
Wahl in den Bundesländern verantwortlich.
Um 18 Uhr schließen die Wahllokale am
Wahltag. Gewählt wird der 20. Deutsche
Bundestag am 26. September. Spätestens am

30. Tag nach der Wahl muss der neue Bun-
destag zusammenkommen. Baden-Würt-
temberg hat 38 Wahlkreise. Spätestens 48
Tage vor der Wahl werden die zugelassenen
Landes- und Kreiswahlvorschläge bekannt-
gegeben. 51,7 Prozent der Wahlberechtigten
bei der Bundestagswahl 2021 sind Frauen.
Für ihren Einsatz am Wahlsonntag erhalten
Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in Mann-
heim 60 Euro Erfrischungsgeld. Das bevölke-
rungsreichste Bundesland Nordrhein-West-
falen hat 64 Wahlkreise. Am 69. Tag vor der
Wahl müssen die Landeslisten bzw. Kreis-
wahlvorschläge bei den Landes- bzw. Kreis-
wahlleitungen eingegangen sein. 79 Tage vor
der Wahl entscheidet der Bundeswahlaus-
schuss, welche Vereinigungen, die ihre Be-

Infos zur Wahl am 26. September
teiligung angezeigt haben, für die Wahl als
Parteien anzuerkennen sind. 83 Cent bekom-
men Parteien für jede erhaltene gültige Stim-
me. 97 Tage vor der Wahl müssen Parteien,
die nicht mit mindestens fünf Abgeordneten
im Bundestag oder in einem Landtag vertre-
ten sind, ihre Beteiligung an der Wahl beim
Bundeswahlleiter anzeigen. Mannheim ist
Wahlkreis 275. Insgesamt gibt es im Bundes-
gebiet 299 Wahlkreise. Der 20. Deutsche
Bundestag wird mindestens 598 Sitze haben.
1949 wurde der erste Deutsche Bundestag
gewählt. Etwa 2,8 Millionen Erstwählerinnen
und Erstwähler dürfen zum ersten Mal bei
einer Bundestagswahl ihre Stimme abgeben.
Rund 60,4 Millionen Deutsche werden im
Bundesgebiet wahlberechtigt sein.

Immer informiert mit der
Wahlinfo-App der Stadt Mannheim

Mit der Wahlinfo-App der Stadt Mannheim
haben Wahlberechtigte und Wahlinteres-
sierte unmittelbaren Zugriff auf umfangrei-
che Informationen. Sie informiert über
grundlegende und aktuelle Themen, erinnert
mithilfe von Push-Nachrichten an wichtige
Termine und beantwortet viele Fragen, wie
zum Beispiel: Wann findet die Wahl statt?
Wie kann ich per Briefwahl wählen? Was,
wenn ich kurz vor der Wahl umziehe? Wie
lauten die amtlichen Endergebnisse?

Die barrierearme Anwendung ist sowohl
für Android als auch iOS erhältlich und kann
jederzeit über Google Play bzw. den App
Store installiert werden. |ps

Agenda Aktion startet wieder

Abwechslungsreiche Aktionen für Kinder
und Jugendliche zum Thema Nachhaltigkeit
bietet Jahr für Jahr die Agenda Aktion der Ju-
gendförderung im Fachbereich Jugendamt
und Gesundheitsamt. Mithilfe zahlreicher
Kooperationspartnerinnen und -partner wer-
den regulär vom Frühjahr bis in den Herbst
spannende, vielfältige Programme für Kin-
der ab sechs Jahren angeboten.

Wurde in den Vorjahren im Frühjahr ein
Programmheft mit den verschiedenen Ange-
boten gedruckt und verteilt, war dieses Jahr
pandemiebedingt zunächst nicht absehbar,
wann wieder Aktionen stattfinden können.
Dank Lockerungen in der Kinder- und Ju-
gendarbeit können die Agenda Aktionen nun

Vielfältiges Programm für Kinder zum Thema Nachhaltigkeit
endlich wieder starten. Statt eines gedruck-
ten Programmhefts stehen nun alle Angebo-
te und Termine auf der Internet-Seite
http://kinderundjugendbildung.ma-
jo.de/agenda-aktion/ bereit. Nach und nach
werden weitere Termine eingestellt. Auch
die Stempelkarte für die Teilnahme an den
Angeboten steht auf den Seiten der Agenda
Aktion zum Herunterladen zur Verfügung.
Die Teilnahme an mehreren Aktionen wird
auf einer Stempelkarte dokumentiert und
später mit einer Urkunde belohnt. Informa-
tionen zum Hygienekonzept in der Kinder-
und Jugendarbeit gibt es unter https://neu-
start.majo.de/unser-aktualisiertes-hygiene-
konzept/. |ps

Institut Français öffnet seine Türen
Die aktuell geltende Corona-Verordnung
macht eine Wiederaufnahme der Präsenz-
kurse in den Räumen des Institut Français
Mannheim möglich, sodass Besucherinnen
und Besucher sowie Sprachkursteilnehmen-
de wieder in D 5 (Museen der Weltkulturen)
vorbeischauen können, um Kurse zu buchen
oder sich über kommende Kulturveranstal-
tungen zu informieren und anzumelden.

Für alle diejenigen, die mit einem Urlaub

in Frankreich liebäugeln, bietet sich Einzel-
unterricht an, der ganz auf die eigenen Be-
dürfnisse zugeschnitten ist. Gern werden
diese Kurse auch gemeinsam mit einem Tan-
dem-Partner gebucht. Interessierte können
sich in speziellen Kursen auch auf die
DELF/DALF Prüfungen vorbereiten und die-
se auch im IF ablegen. Alle weiteren Informa-
tionen sind unter www.if-mannheim.eu zu
finden. |ps

Waldbrandgefahr wegen Trockenheit

Aufgrund der derzeitigen Trockenheit
weist die Stadt Mannheim aktuell wieder
auf das Thema „Grillverbot“ hin. Laut Poli-
zeiverordnung der Stadt Mannheim
herrscht im öffentlichen Raum ein generel-
les Grillverbot, sobald der Waldbrandge-
fahrenindex Stufe 4 oder höher erreicht
hat. Die Grillverbots-Regelung gilt für die
Grillplätze und Feuerstellen in den Mann-
heimer Wäldern, ebenso für die Badeseen
und am Neckar. Entsprechend der jeweili-
gen Wetterlage kann die Waldbrand-Ge-
fahrenstufe von Tag zu Tag variieren. Wel-
che Gefahrenstufe herrscht, ist stets aktu-
ell unter www.dwd.de/DE/leistun-

Stadt Mannheim erinnert an Grillverbot im öffentlichen Raum
gen/waldbrandgef/waldbrandgef.html
einsehbar. Der städtische Ordnungsdienst
wird, sofern ein Grillverbot besteht, ent-
sprechend kontrollieren. Wer gegen das
Verbot verstößt, muss ein Bußgeld in Höhe
von 50 Euro zahlen.

Autos sollten keinesfalls abseits von be-
festigten Plätzen (Asphalt oder Schotter)
abgestellt werden, da sich trockenes Laub
oder Gras durch heiße Autoteile entzün-
den können. Auch weggeworfene Glasfla-
schen können in Verbindung mit Sonnen-
licht ganze Waldbrände auslösen, da sie
wie ein Brennglas wirken. Das Rauchen im
Wald ist laut Landeswaldgesetz von März

bis Oktober generell untersagt, unabhän-
gig von der aktuellen Risikolage. Im Notfall
müssen Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge
schnell in den Wald kommen. Daher ist es
wichtig, Schranken und Wege freizuhalten.
Die Stadtverwaltung bittet zudem alle
Waldbesucherinnen und Waldbesucher, ih-
ren Abfall mitzunehmen oder in den bereit-
gestellten Mülleimern vor Ort zu entsor-
gen.

Welche Regeln generell zum Thema
„Grillen auf öffentlichen Grünflächen“ zu
beachten sind, kann unter www.mann-
heim.de/grillen-in-mannheim nachgelesen
werden. |ps

Verkehrseinschränkungen
im Fahrlachtunnel

Der 489 m lange Fahrlachtunnel der B 36 ist
Kernstück der Südtangente Mannheims und
verbindet die östlich von Mannheim verlau-
fende B 38a mit der über den Rhein nach Lud-
wigshafen führenden B 37 im Westen. Der
Tunnel steht dem Kraftverkehr seit 1994 zur
Verfügung. An Spitzentagen wird der Tunnel
von bis zu 60.000 Fahrzeugen genutzt. In
den letzten Jahren wurden am Fahrlachtun-
nel regelmäßig Wartungs- und Reparaturar-
beiten ausgeführt.

Nach rund 27 Jahren Betriebszeit werden
im Fahrlachtunnel aktuelle Untersuchungen
zur Verkehrs- und Betriebssicherheit durch-
geführt. Erste Ergebnisse dieser Untersu-
chungen zeigen erhebliche Mängel in der Be-
triebstechnik auf: die Betriebs- und Sicher-
heitseinrichtungen im Fahrlachtunnel ent-
sprechen nicht dem aktuellen Stand der
Technik. Um die Verkehrssicherheit und die
Nutzung der Tunnelanlage weiterhin zu ge-
währleisten, wird die gesamte Verkehrslast
der Tunnelanlage unverzüglich reduziert.

Daher wird ab 18. Juni um 18 Uhr jeweils die
linksseitige Fahrspur pro Tunnelröhre ge-

Einspurige Verkehrsführung in beiden Tunnelröhren ab 18. Juni

sperrt. Die beiden gesperrten Fahrspuren
dienen zunächst als Rettungs- und Fluchtwe-
ge. Nach Einrichtung der erforderlichen Ver-
kehrssicherung werden umgehend die ers-
ten Sanierungsarbeiten zur Ertüchtigung der
Tunnelanlage angegangen.

Eine Umleitungsempfehlung kann vorerst
nicht ausgesprochen werden. |ps

Bürgermeister Ralf Eisenhauer, GBG-Geschäftsführer Karl-Heinz Frings und Bürger-
meister Michael Grötsch bei der Eröffnung des Azubi-Hauses FOTO: NIKOLA HAUBNER

FOTO: GERD ALTMANN/PIXABAY
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Weltflüchtlingstag 2021.

Die Zahl der Menschen, die vor Krieg, politi-
scher Verfolgung und Gewalt fliehen, steigt
weltweit an, immer stärker auch die Anzahl
derjenigen, die wegen Umweltzerstörungen
und den Folgen der Klimakrise ihre Heimat
verlassen müssen. Die allermeisten von ih-
nen fliehen innerhalb ihrer Region, zum Bei-
spiel in die unmittelbaren Nachbarländer.
Für viele ist auch Europa ein Ziel.

Geflüchtete brauchen Schutz. Wir, die
GRÜNE Fraktion im Mannheimer Gemein-
derat, bekennen uns zum Grundrecht auf
Asyl und zu einer Flüchtlingspolitik, die auf
Menschenrechten und dem Schutz für Ge-
flüchtete gründet. Eine GRÜNE Integrati-
onspolitik schafft Rechte und Chancen in
der Gesellschaft. Für uns gilt: Jeder Einzelfall
zählt. Der Mensch mit seiner Würde und
Freiheit steht für uns im Mittelpunkt. Am
20. Juni finden weltweit in etwa hundert
Ländern Veranstaltungen statt, bei denen
die Teilnehmenden ihre Solidarität mit Ge-
flüchteten zeigen. Es geht um bessere Le-
bensbedingungen für die Betroffenen und
das bestmögliche Zusammenleben von Ver-
triebenen und der einheimischen Bevölke-
rung.

Weiterhin wagen viele Menschen die le-
bensgefährliche Fahrt über das Mittelmeer
in überfüllten, oft kaputten Booten. Sie ha-
ben dazu kaum legale Alternativen, um
Schutz vor Krieg und Gewalt zu finden. Das
Mittelmeer ist zu einem Massengrab ohne
Rettung geworden. Das darf unter keinen
Umständen so bleiben. Es braucht ein euro-
päisch organisiertes und finanziertes, ziviles
Seenotrettungssystem. Zivile Seenotret-
ter*innen müssen entkriminalisiert und si-
chere sowie legale Wege geschaffen wer-
den, damit das Sterben im Mittelmeer ein
Ende hat.

Wir als GRÜNE Fraktion setzen uns bei
der kommunalen Entwicklungszusammen-
arbeit, im Rahmen der Mannheimer Agenda
2030 dafür ein, mit den Nachhaltigkeitszie-
len der Vereinten Nationen Projektpartner-

schaften mit Städten und Regionen unter
anderem auf dem afrikanischen Kontinent
zu verstärken, auch um dortigen Krisen und
Konflikten besser vorzubeugen.

Die Grundlage einer möglichen Aufnah-
me von Geflüchteten ist eine umfassende
Integration. Integrationskurse müssen am
Tag eins beginnen, und zwar unabhängig
vom Herkunftsland und von der Bleibepers-
pektive. Im Mittelpunkt stehen der Erwerb
der Sprache und der Zugang zu Kita, Schule,
Bildung und Arbeit. Alle hier lebenden Ge-
flüchteten brauchen die gleichen Chancen
und Rechte. Dazu gehört auch, die Kommu-
nen und Gemeinden zu stärken, sodass sie
gemeinsam mit engagierten Bürger*innen
und den Geflüchteten selbst die Integration
voranbringen können.

Herr Markus Sprengler, Sprecher für Inte-
gration, Migration und Flucht Bündnis 90/
DIE GRÜNEN im Gemeinderat.

Haben Sie Interesse an weiteren Informa-
tionen? Sie finden uns im Rathaus E 5, 68159
Mannheim und erreichen uns telefonisch
unter 0621-293 9403, per Mail unter grue-
ne@mannheim.de sowie im Internet unter
www.gruene-fraktion-mannheim.de

Fraktion im Gemeinderat

GRÜNE

Die Fraktionen, Gruppierungen und Einzelstadträtinnen
bzw. Einzelstadträte übernehmen die inhaltliche Verant-
wortung für ihre Beiträge.

Rechtlicher Hinweis

Grünfläche bleibt auf dem
ehemaligen Festplatz Wallstadt erhalten

Die CDU-Gemeinderatsfraktion hat mit Ih-
rem Antrag die Plane der Stadtverwaltung
gestoppt, die Grünfläche an der Ecke Amor-
bacher Straße/Buchener Straße in Wallstadt
mit zwei Wohnblocks zu bebauen. Der CDU-
Antrag bekam durch Zustimmung der Grü-
nen und der Mannheimer Liste eine Mehr-
heit. Die Verwaltung hat kurz vor der Sit-
zung des Ausschusses für Umwelt und Tech-
nik ihre Pläne geändert und wollte neben
dem dringend notwendigen Kinderhaus
zwei bis zu vierstöckige Wohnblocks auf die
Grünfläche zur Buchener Straße hin bauen
und dafür die Bäume und Sträucher entfer-
nen. Die Pläne der Stadtverwaltung wurden
von SPD, Linken und FDP unterstützt.

„Uns als CDU ist wichtig, dass die drin-
gend benötigten Kinderbetreuungsplätze
geschaffen werden und dass die Kinder auch
genug Freiraum und Grünflächen haben.
Der Bau des Kinderhauses mit sieben Grup-
pen ist auf der ohnehin schon asphaltierten
Fläche des ehemaligen Festplatz-Areals
möglich“, erklärt die bildungspolitische
Sprecherin der CDU-Gemeinderatsfraktion
Katharina Funck. „Wir werden bei der Um-
setzung noch darauf hinarbeiten, dass ge-
nug Fahrradabstellflächen und Parkmöglich-
keiten geschaffen werden, so dass beim
Bringen und Abholen der Kinder kein Ver-
kehrschaos entsteht“, ergänzt Funck.

Siebengruppige KITA auf der versiegelter Fläche sinnvoll

Stadtrat Alexander Fleck hält die kurzfris-
tig eingebrachten Pläne der Stadtverwal-
tung, zusätzlich Wohnbebauung auf dem
Platz zu realisieren, schädlich für den Stadt-
teil. Fleck erklärte im Ausschuss „dass der
Baumbestand und die Grünanlage auf jedem
Fall erhalten werden müssen. Die Verwal-
tung kann nicht im Ausschuss bei der Klima-
debatte Grünflächen als wichtige Faktoren
für das Kleinklima feststellen, um wenige Ta-
gesordnungspunkte später eine Grünfläche
im Ort versiegeln zu wollen. Die kleine
Grünanlage mit Wiese, Bäumen und Bü-
schen lädt mit ihren Bänken auch die Bevöl-

kerung zum Verweilen ein, was gerade bei
sommerlichen Temperaturen sehr geschätzt
wird.“

„Wir halten es für fahrlässig, wenn die
Bundestagskandidatin der SPD gegen den
Willen der Bevölkerung und gegen die
Mehrheit im Bezirksbeirat Grünflächen zer-
stören will, nur um zwei Wohnblocks zu er-
richten. Wohnungen sind wichtig, uns als
CDU ist der Erhalt der Grünfläche mitten in
Wallstadt wichtiger“, freut sich der CDU-
Fraktionsvorsitzende Claudius Kranz über
die Mehrheit gegen die zusätzliche Bebau-
ung, die an dieser Stelle falsch ist.

Fraktion im Gemeinderat

CDU

Unterstützung für Betroffene von häuslicher Gewalt

Wie geht es weiter, nach einem gewaltsa-
men Übergriff? Viele Opfer häuslicher Ge-
walt wissen nicht, wohin sie sich wenden
können. Als niederschwelliges Angebot für
von Gewalt betroffene Frauen, gibt es am
Universitätsklinikum Heidelberg eine Ge-
waltambulanz. Unabhängig davon, ob auch
Anzeige erstattet wird gegen die Täter, kön-
nen Frauen hier kurzfristig Spuren von Ge-
walt dokumentieren. Neben dem Schutz der
Opfer hilft es ihnen auch, mit objektiv gesi-
cherten Beweisen, für ein mögliches Straf-
verfahren vorbereitet zu sein. Damit wird
auch eine wichtige Forderung der Istanbul
Konvention erfüllt, die in Deutschland seit
2018 in Kraft ist.

Kooperation zwischen
Heidelberg und Mannheim

Es besteht eine enge Zusammenarbeit der
Gewaltambulanz Heidelberg mit dem Mann-
heimer Klinikum, insbesondere auch für be-
troffene Personen aus Mannheim. Zudem ist
die Ambulanz an weiteren Projekten betei-

Enge Zusammenarbeit zwischen Heidelberg und Mannheim

ligt, die den Betroffenen auch nach dem Erst-
kontakt in der Ambulanz helfen und sie lang-
fristig unterstützen. Ein Projekt hat die Lei-
terin der Gewaltambulanz, Frau Professorin
Yen, letzte Woche auf SPD-Antrag den Fach-
sprecherinnen und Fachsprechern der Frak-
tionen im Mannheimer Gemeinderat vorge-
stellt. Darin haben wir wichtige Impulse für
die Mannheimer Bemühungen, für die Prä-
vention und Bekämpfung von Gewalt gegen
Frauen und häusliche Gewalt, erhalten.

Projekt GUIDE4YOU -
Hilfe bei häuslicher Gewalt

Das Projekt richtet sich an alle Frauen aus
Heidelberg, dem Rhein-Neckar-Kreis sowie
Mannheim, um den Zugang zu Hilfe zu er-
leichtern und sie individuell zu unterstützen.
Das Modellprojekt GUIDE4YOU läuft seit
November 2019, mit dem Ziel, die bestehen-
den Beratungsstrukturen für Betroffene
häuslicher Gewalt nachhaltig zu verbessern.
Finanziert durch das European Union’s
Rights, Equality and Citizenship Programm,
soll es nach Ablauf auf vergleichbare Kom-
munen, wie Heidelberg, ausgeweitet wer-
den. Die Stadt Heidelberg kooperiert für das
Projekt unter anderem mit der Gewaltambu-
lanz, der Polizei und der Interventionsstelle
für Frauen und Kinder. Auch in Mannheim
haben wir die notwendigen Fachkompeten-
zen, um die Angebote von GUIDE4YOU zu
bündeln und auszuweiten.

Klar ist: Mannheim duldet keine Gewalt
gegen Frauen und keine häusliche Gewalt.
Deshalb wollen wir Aufklärung und Präventi-
onsmaßnahmen gegen Gewalt an Kindern
und Frauen und entsprechende Angebote
dafür ausbauen. Tragen Sie sich in die Unter-
stützerliste ein: www.spdmann-
heim.de/gleichstellung.

Fraktion im Gemeinderat

SPD

Evaluation des Projekts
„Modellstadt Mannheim“

Im Frühjahr 2018 wurde die Stadt Mannheim
vom Bund zur Modellstadt für die Entwick-
lung und Umsetzung von Maßnahmen zur
Stickstoffdioxid-Reduktion ernannt. Inzwi-
schen ist der Projektzeitraum fast abge-
schlossen, die Ergebnisse und Erkenntnisse
werden nun wie geplant wissenschaftlich
evaluiert. Dazu sollen auch Bürgerinnen und
Bürger befragt werden.

Im Rahmen des Bundesprojekts „Modell-
stadt Mannheim“ wurden mit Mitteln des
Bundes für den Projektzeitraum von 2019 bis
Mitte 2021 kurzfristig realisierbare Maßnah-
men zur Reduzierung der Stickstoffdioxid-
belastung ins Leben gerufen. Offizieller Ab-
schluss der Maßnahmen war der 31. Dezem-
ber 2020, aufgrund der Corona-Pandemie
und der damit einhergehenden veränderten

Voraussetzungen wurde der Projektzeit-
raum jedoch bis zum 30. Juni 2021 verlän-
gert.

Mannheim fokussierte sich bei der Ent-
wicklung der Maßnahmen maßgeblich auf
eine Attraktivierung des ÖPNV. Hierzu wur-
den zum einen Maßnahmen im tariflichen
Bereich getestet: Dazu zählten das soge-
nannte „GreenCity-Ticket“, ein vergünstig-
ter digitaler eTarif sowie die Grundbeitrags-
befreiung für Arbeitgeber beim Job-Ticket.
Zum anderen kamen Angebotsmaßnahmen
zum Tragen: Es wurden Taktverstärkungen
auf den tangentialen Buslinien 45/50 und
den Innenstadtlinien 60/65 getestet, eben-
so wie die Neuanbindung des Glückstein-
quartiers. Für die Maßnahmen standen ins-
gesamt knapp 30 Millionen Euro an Zuwen-

Befragung der Bürgerinnen und Bürger
dungen zur Verfügung.

Zwischenzeitlich wurde in Mannheim er-
reicht, dass die Grenzwerte für Stickoxide an
der Messstelle Friedrichsring eingehalten
werden. Im Rahmen der wissenschaftlichen
Evaluation durch den Bund soll nun heraus-
gefunden werden, wie stark sich einzelne
Maßnahmen auf das Projektziel ausgewirkt
haben.

Bürgerinnen und Bürger, die sich an der
Evaluation des Projekts beteiligen möchten,
können dies über eine 5- bis 10-minütige On-
line-Umfrage, die durch das Fraunhofer-In-
stitut für Arbeitswirtschaft und Organisati-
on begleitet wird. Sämtliche Daten werden
dabei anonymisiert erhoben. Die Teilnahme
an der Umfrage ist unter
https://bit.ly/3oVmrYr möglich. |ps

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Ausschreibungen der Stadt Mannheim
Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Mannheim finden Sie unter

www.auftragsboerse.de.

Dort können Sie alle Ausschreibungsunterlagen kostenlos abrufen!
Es ist Ziel der Stadt Mannheim die Umsetzung der elektronischen Vergabe weiter zu stärken.

Um die Vergabevorgänge zwischen Auftraggeber und Bietern möglichst einfach und effizient zu
gestalten, hat sich die Stadt Mannheim der E-Vergabeplattform der

Metropolregion Rhein-Neckar angeschlossen.

Profitieren Sie von dem zentralen Zugang
und der Möglichkeit der elektronischen
Angebotserstellung und registrieren Sie sich!

Die Stadt Mannheim erlässt als zuständiges Gesundheitsamt gemäß § 28 Absatz 1 Satz 1 i.V.m. 28a Abs. 1 und 3 des
Infektionsschutzgesetzes (IfSG), §§ 3, 22 Absatz 1 und 2 der Verordnung der Landesregierung über infektionsschützen-
de Maßnahmen gegen die Ausbreitung desVirus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO), § 1 Absatz 6a und 6b
der Verordnung des Sozialministeriums über die Zuständigkeiten nach dem IfSG (IfSGZustV), §§ 35 Satz 2, 49 Absatz 1
des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG) jeweils in den zur Zeit geltenden Fassungen für das Gebiet der
Stadt Mannheim nachstehende

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g
1. Die Allgemeinverfügung vom 21.05.2021 zur Maskenpflicht und zum Alkoholverbot wird mit Wirkung für die Zukunft

aufgehoben.
2. Diese Allgemeinverfügung tritt am 12.06.2021 in Kraft.

SofortigeVollziehbarkeit:
Die Allgemeinverfügung ist nach § 28 Absatz 3 i.V.m. § 16 Absatz 8 IfSG kraft Gesetzes sofort vollziehbar. Der Wider-
spruch hat somit keine aufschiebende Wirkung.

Bekanntmachungshinweis:
Die Allgemeinverfügung gilt gemäß § 1 Absatz 2 Satz 2 der Satzung der Stadt Mannheim über öffentliche Bekanntma-
chungen am Tag der Bereitstellung auf der Internetseite der Stadt Mannheim als bekannt gemacht. Sie gilt einen Tag
nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben.

Der Text der Allgemeinverfügung mit Begründung kann im Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt, R 1, 12, 68161
Mannheim, zu den üblichen Öffnungszeiten sowie auf der Homepage der Stadt Mannheim eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist bei der Stadt Mannheim, Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt, R 1, 12, 68161 Mannheim, einzule-
gen.

Hinweis:
Aufgrund der sofortigen Vollziehbarkeit der Allgemeinverfügung kommt einem Widerspruch keine aufschiebende Wir-
kung zu. DasVerwaltungsgericht Karlsruhe kann gemäß § 80 Absatz 5VwGO auf Antrag die aufschiebendeWirkung von
Widerspruch und Anfechtungsklage ganz oder teilweise anordnen.

Mannheim, den 11.06.2021

Dr. Peter Schäfer
Leiter Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt

STIMMEN AUS DEM GEMEINDERAT

WEITERE MELDUNGEN

Markus Sprengler, Sprecher für Integrati-
on, Migration und Flucht Bündnis 90/
DIE GRÜNEN im Gemeinderat

Stadtrat Alexander Fleck setzt sich für erhalt der Grünfläche auf dem ehemaligen
Festplatz in Wallstadt ein.

Dr. Claudia Schöning-Kalender, frauen-
politische Sprecherin der SPD-Gemein-
deratsfraktion.
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Die Stadt Mannheim erlässt als zuständige Ortspolizeibehörde gemäß § 28 Absatz 1 Satz 1 und §
28a Abs. 1 Nr. 9 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG), § 22 Absatz 1 der Verordnung der Landesre-
gierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2
(Corona-Verordnung – CoronaVO), § 1 Absatz 6b der Verordnung des Sozialministeriums über die
Zuständigkeiten nach dem IfSG (IfSGZustV) sowie gemäß §§ 1, 3 Polizeigesetz Baden-Württem-
berg (PolG), § 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 4Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) und § 35 Satz 2 des Landes-
verwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG) jeweils in den zur Zeit geltenden Fassungen für das Ge-
biet der Stadt Mannheim nachstehende

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g
1. Im räumlichen Geltungsbereich dieser Allgemeinverfügung (siehe Anlage) sind freitags und

samstags jeweils von 23:00 Uhr bis 06:00 Uhr des Folgetages der Verkauf und die Abgabe von
alkoholischen Getränken, einschließlich des „Gassenschanks„ i.S. von § 7 Abs. 2 Gaststätten-
gesetz, sowie freitags und samstags jeweils von 24:00 Uhr bis 06:00 Uhr des Folgetages der
Konsum von alkoholischen Getränken im öffentlichen Raum, untersagt. Ausgenommen hiervon
ist der Ausschank von alkoholischen Getränken im konzessionierten Be-reich, einschließlich
der genehmigten Außengastronomie von Gaststätten, für den Verzehr an Ort und Stelle.

2. Das in Ziffer 1 bezeichnete Verbot ist zunächst bis einschließlich 10. Juli 2021 befristet.
3. Hinsichtlich des unter Ziffer 1 verfügtenVerbotes wird hiermit gemäß § 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 4VwGO

die sofortigeVollziehung angeordnet, soweit dieVerfügung ihre Rechtsgrundlage in §§ 1, 3 PolG
BW hat.

SofortigeVollziehbarkeit:
Die Allgemeinverfügung ist nach § 28 Absatz 3 i.V.m. § 16 Absatz 8 IfSG kraft Gesetzes sofort voll-
ziehbar. Der Widerspruch hat somit keine aufschiebende Wirkung.
In Hinblick auf die ebenfalls herangezogene Rechtsgrundlage nach §§ 1, 3 PolG BW ist (hilfsweise)
die sofortige Vollziehbarkeit angeordnet worden. Die Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit i.S.
von § 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 VwGO ist aus Gründen des öffentlichen Interesses geboten. In Ansehung
der Hochrangigkeit des beeinträchtigten Schutzgutes besteht eine besondere Eilbedürftigkeit. Die
öffentlichen Interessen, die an dem Schutz der körperlichen Unversehrtheit bestehen, überwiegen
die privaten Interessen, auch nach 23:00 Uhr bzw. 24:00 Uhr im Geltungsbereich dieser Allgemein-
verfügung Alkohol zu verkaufen bzw. zu konsumieren. Mit dem Verbot kann nicht abgewartet wer-
den, bis die Rechtmäßigkeit dieser Verfügung nach einem etwaig langwierigen Widerspruchs- und
Klageverfahren bestätigt wird. Bis dahin sind irreversible Störungen der Nachtruhe und dadurch ver-
ursachte Schädigungen der menschlichen Gesundheit zu besorgen. Daher ist die sofortige Vollzie-
hung im öffentlichen Interesse geboten.

Bekanntmachungshinweis:
Die Allgemeinverfügung gilt gemäß § 1 Absatz 2 Satz 2 der Satzung der Stadt Mannheim über öffent-
liche Bekanntmachungen am Tag der Bereitstellung auf der Internetseite der Stadt Mannheim als
bekannt gemacht. Sie gilt einenTag nach ihrerVeröffentlichung als bekannt gegeben und ist ab dem
12.06.2021 wirksam.

DerText der Allgemeinverfügung mit Begründung kann auf der Homepage der Stadt Mannheim ein-
gesehen werden. Das in Ziffer 1 bezeichnete Verbot gilt ab der Bekanntgabe (vgl. § 43 Abs. 1
LVwVfG) und ist zunächst, aus Gründen der Verhältnismäßigkeit, bis zum 10.07.2021 befristet.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen dieseVerfügung kann innerhalb eines Monats nach BekanntgabeWiderspruch bei der Stadt
Mannheim - Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Karl-Ludwig-Straße 28-30, 68165 Mannheim -
erhoben werden.

Hinweise:
Aufgrund der sofortigen Vollziehbarkeit der Allgemeinverfügung kommt einem Widerspruch keine
aufschiebende Wirkung zu. Das Verwaltungsgericht Karlsruhe kann gemäß § 80 Absatz 5 VwGO
auf Antrag die aufschiebende Wirkung von Widerspruch und Anfechtungsklage ganz oder teilweise
anordnen bzw. wiederherstellen.

Nach § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG handelt ordnungswidrig, wer einer vollziehbaren Anordnung nach § 28
Abs. 1 Satz 1 IfSG zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 73 Abs. 2 IfSG mit einer
Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro geahndet werden.

Mannheim, den 11.06.2021
Dr. Peter Kurz

Öffentliche Ausschreibung nachVOB,Teil A
Gretje-Ahlrichs-Schule Mannheim – NeubauTurnhalle/Mensa
Die Stadt Mannheim vertreten durch die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH schreibt im Rahmen
des Neubaus derTurnhalle/Mensa der Gretje-Ahlrichs-Schule, in 68305 Mannheim, Anemonenweg
8, die Ausführung von Bauleistung aus. Hierbei handelt es sich um:
Titel 32 – Ausstattung Mensa
Den vollständigen Veröffentlichungstext entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.bbs-mann-
heim.de. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an BBS Bau- und Betriebsservice GmbH, Telefon
0621/3096-789 Mannheim, 17.06.2021

Öffentliche Bekanntmachung

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates
am Dienstag, den 22.06.2021 um 16:00 Uhr

im Ratssaal, Stadthaus N 1, 68161 Mannheim

Die Sitzung kann nicht auf der Empore des Ratssaales verfolgt werden und wird stattdessen per
Livestream in den Raum Swansea im Stadthaus N 1 übertragen. Anmeldung vorab unter 15ratsan-

gelegenheiten@mannheim.de Die Anzahl der Zuschauer*innen ist auf 25 begrenzt.
Es besteht auch die Möglichkeit, die Sitzung via Livestream im Internet (https://www.mann-

heim.de/livestream-gemeinderat) zu verfolgen.

Die Sitzung wird als Hybridsitzung durchgeführt; einTeil der Gemeinderatsmitglieder ist im Ratssaal
anwesend, ein anderer Teil ist per Video zugeschaltet.

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Tagesordnung:
1 Ausscheiden von Frau Stadträtin Elke Zimmer, MdL aus dem Gemeinderat
2 Verpflichtung von Frau Isabel Dehmelt als Mitglied des Gemeinderates
3 Aktuelle Situation zu Corona - mündlicher Bericht
4 Bestellung von Bezirksbeiräten

Hier: Herr Wolfgang Göck / Herr Dr. Christoph Hambusch, Rheinau
5 Aktualisierung der Richtlinien der Stadt Mannheim zur Förderung von bürgerschaftlichen

Begegnungen mit den Partner- und Freundschaftsstädten Mannheims
5.1 Ausrufung der Stadt Mannheim zum Freiheitsraum für LGBTIQ-Personen (LGBTIQ

Freedom Zone)
6 Kulturelle Bespielung von Freiflächen - Kultursommer 2021
7 Waldschule Mannheim – zeitlich vorgezogener Ersatz für den C-Bau
8 Förderung der Erstausstattung des Kinderbetreuungsangebots der Interimslösung am

Pfalzplatz des Trägers FRÖBEL Bildung und Erziehung gGmbH
9 Ausbau des vorschulischen Kinderbetreuungsangebots: Investive Förderung des

Kinderhaus-Projekts des Investors PfeilPro Gruppe„ in der Stengelhofstraße im Stadtteil
Rheinau

10 Universitätsklinikum Mannheim GmbH: Kauf der Middle School
11 Allgemeine Benutzungsbedingungen für die Schwimmbäder des Fachbereiches Sport

und Freizeit der Stadt Mannheim
12 Allgemeine Benutzungsbedingungen für das Eissportzentrum Herzogenried des

Fachbereiches Sport und Freizeit der Stadt Mannheim
13 Eigenbetrieb Stadtraumservice - Maßnahme der Stadt Mannheim zur Bewältigung der

finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie
hier:Verlängerung desVerzichts auf die Erhebung vonVerwaltungs- und Sondernutzungs-
gebühren für die Außenbestuhlung von Gastronomiebetrieben sowie für Car-Sharing-
Standplätze

13.1 Klimaschutz-Aktionsplan 2030: Struktur, Ablauf und Beteiligung
14 Zur Sitzung des Gemeinderates eingereichte Anträge der Fraktionen
15 Abfrage des Quorums für Anträge nach § 14 Geschäftsordnung für den Gemeinderat der

Stadt Mannheim ohne Aussprache
16 Anfragen
17 Anregungen und Mitteilungen an die Verwaltung

Öffentliche Bekanntmachung

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates
am Dienstag, den 22.06.2021 um 17:30 Uhr

im Ratssaal, Stadthaus N 1, 68161 Mannheim

Die Sitzung kann nicht auf der Empore des Ratssaales verfolgt werden und wird stattdessen per
Livestream in den Raum Swansea im Stadthaus N 1 übertragen. Anmeldung vorab unter 15ratsan-

gelegenheiten@mannheim.de. Die Anzahl der Zuschauer*innen ist auf 25 begrenzt.
Es besteht auch die Möglichkeit, die Sitzung via Livestream im Internet (https://www.mann-

heim.de/livestream-gemeinderat) zu verfolgen.

Tagesordnung:
1 Änderungen in der Besetzung der sachkundigen Einwohner*innen im Kulturausschuss,

im Ausschuss für Umwelt und Technik und im Integrationsausschuss des Gemeinderates
1.1 Besetzung der beratenden Mitglieder der Stadt Mannheim in der Verbandsversammlung

des Zweckverbands Verkehrsverbund Rhein-Neckar (ZRN)
1.2 Neuwahl des Vertreters sowie des stellvertretenden Vertreters der Stadt Mannheim im

Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Hessen-Süd
2 Änderung des Gesellschaftsvertrags der Bundesgartenschau Mannheim 2023 gGmbH

und Besetzung des erweiterten Aufsichtsrates
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Sie haben kein Wochenblatt mit  

Amtsblatt der Stadt Mannheim erhalten? 

Dann reklamieren Sie den Nichterhalt gerne umgehend online: 

www.wochenblatt-reporter.de/zustellung

Wir kümmern uns daraufhin um die ordnungsgemäße Zustel-

lung für Sie. Haben Sie weitere Fragen zum Wochenblatt oder 

den Prospekten, kontaktieren Sie uns unter der Telefonnummer: 

0621 57 24 98 - 60.

Interessante Informationen und digitale Prospekte fnden Sie hier:

www.wochenblatt-reporter.de/prospekte
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Capitol

www.keinermehrda.de
Eine Initiative Mannheimer Kulturschaffender und der Stadt Mannheim.
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Ticket-Hotline
0621 3367333
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in der Region zuhause


